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Amtliches.
Ausführungsanweisung

zur
Verordnung des Herrn Staatssekretärs des
Kriegsernährungsamts vom 14. Juni 1918
(Reichs-Gefetzbl. S . 655) , betreffend Abänderung
der Bekanntmachung über Pferdefleisch vom

13. Dezember 1916. (R .-G.-Bl . L . 1357.) .
Zur Ausführung der Verordnung des Herrn Staats¬

sekretär des Kriegsernährungsamts vom 14. Juni 1918
(Reichs-Gefetzbl. S . 655), betreffend Abänderung der Be¬
kanntmachung über Pferdefleisch vom 13. Dezember.1916
(Reichs-Gefetzbl. S . 1357) wird für den Umfang der Mo¬
narchie nachstehendes verordnet:

1. Die Zulassung von Personen oder Stellen zum
Ankauf von Pferden zur Schlachtung, zum Betrieb des
Roßschlächtergewerbes und zum Handel mit Pferdefleisch
wird den Prooinzialfleischstellen, in den Regierungsbezirken
Cassel und Wiesbaden den Bezirksfleischstellen, im Re¬
gierungsbezirk Sigmaringen dem Regierungspräsidenten
übertragen. Die Genehmigung ist bis auf Widerruf zu
erteilen und hat Gültigkeit nur für den Bezirk der die
Genehmigung erteilenden Stelle. Die Zulassung kann in
mehreren Bezirken beantragt werden. Sie ist in der Regel
zu versagen, wenn der Antragsteller den Handel mit
Schlachtpferden oder Pferdefleisch oder das Roßfchlächter-
gewerbe nicht bereits vor dem 1. August 1914 gewerbs¬
mäßig aurgeübt hat. Soweit Kommuualverbändedie in
Rede stehenden Betriebe selbst ausüben wollen, haben sie
dies der zuständigen Provinzial- ,(Bezirks-) Fleischstelle,
in Sigmaringen dem Regierungspräsidenten anzuzeigen.

2. Wegen der. Rechte der privilegierten Abdecker wird
auf die Verfügung, betreffend Verwertung von Tierkörpern
und Schlachtabfällen vom 22. Juli 1916— M . f. L. I-».
Ille . 13011 — , abgedruckt im Ministerialblatt der land¬
wirtschaftlichen Verwaltung 1918 Seite 214, verwiesen.

lieber Beschwerden, betreffend die Versagung und die
Entziehung der Genehmigung, entscheidet das Landesfleisch¬
amt. Ausnahmen von der Vorschrift des8 2a kann das
Landesfleischamt erteilen. Seine Entscheidung ist in beiden
Fällen endgültig.

Die Provinzial- (Bezirks-)Fleifchstellen, im Regierungs-
bezirk Sigmaringen der Regierungspräsident, haben die
für ihren Bezirk für den Ankauf ermächtigten Stellen oder
Roßschlächter in den Regierungsblättern bekanntzugeben.

3. Die zum Gewerbebetrieb zugelassenen Personen
oder Stellen sind zur ordnungsmäßigen Buchführung und
Anzeige in regelmäßigen Zwischenräumen über den Um¬

fang des Geschäfts an die Provinzial- (Bezirks-) Fleisch¬
stellen, im RegierungsbezirkSigmaringen an den Regie¬
rungspräsidenten, verpflichtet. Die Bücher sind auf Ver¬
langen der für den Sitz ihres Gewerbebetriebes zuständigen
Provinzial- (Bezirks-) Fleischstelle, im Regierungsbezirk
Sigmaringen dem Regierungspräsidenten, vorzulegen. Diese
haben das Recht, jederzeit in eine Nachprüfung der Bücher
einzutreten.

4.  Außerpreußischen Roßschlächtern und Händlern
mit Schlachtpferden oder Pferdefleisch, die im Gebiete einer
preußischen Provinz (in der Provinz Hessen-Nassau eines
Regierungsbezirkes) sowie im Regierungsbezirke Sigmarin¬
gen schon vor dem 1. August 1914 regelmäßig den Ankauf
von Pferden zu Schlachtzwecken getätigt haben, darf die
Genehmigung zur Ausübung des Gewerbes in dieser Pro¬
vinz (Regierungsbezirk Cassel oder Wiesbaden oder Sig¬
maringen) nicht aus anderen Gründen als den preußischen
Gewerbetreibenden dieser Art verweigert werden.

5. Das Landesfleischamt oder mit seiner Ermächtigung
die Provinzial- (Bezirks-) Fleifchstellen, im Regierungs¬
bezirk Sigmaringen der Regierungspräsident, können im
Falle des Bedarfs Richtpreise für Schlachtpferde festsetzen.

6. Die Provinzial- (Bezirks-) Fleischstellen, im Re¬
gierungsbezirk Sigmaringen der Regierungspräsident,können
über die Verwendung und Verteilung der in ihrem Bezirk
geschlachteten Pferde Bestimmungen»treffen und sie über¬
wachen; sie können insbesondere anordnen, daß das Fleisch
ausgeschlachteter Pferde nur an die von der Provinzial-
(Bezirks-) Fleischstelle(dem Regierungspräsidenten) be-
zeichneten Stellen und in der von der Provinzial- (Bezirks-)
Fleischstelle(dem Regierungspräsidenten) zu bestimmenden
Menge abgegeben werden dürfen. Als solche zur Empfang,
nähme berechtigte Stellen kommen entweder Kommunal¬
verbände oder Vereinigungen von solchen oder sonstige
Lebensmittelverteilungsstellen(Jndusttieoersorgungsstellen)
in Betracht. Diese Stellen haben das Fleisch entweder
für Massenspeisungen zu verwenden oder Einrichtungen
zu treffen, daß es der minderbemittelten Bevölkerung zu
einem mäßigen Preise zugeführt wird. Die Provinzial-
(Bezirks-) Fleischstellen und der Regierungspräsident in
Sigmaringen sind dabei an die Anweisungen des La.ldes-
fleischamts gebunden.

7. Diese Ausführungsanweisung tritt am 1. August
1918 in Kraft.

Berlin, den 15. Juli 1918.
Ter Staatstommissar für Volkseruähruug.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Der Minister für Landwirtschaft Domänen und
Forsten.

Bekanntmachung.
Auf Grund der Aunordnung des Herrn Reichskanz¬

lers vom 3. April 1917 werden mit Genehmigung der
Reichsstelle für Gemüse und Obst für das Gebiet des
Regierungsbezirks Wiesbaden die folgenden Höchstpreise
für Frühobst festgesetzt:

Frühbirnen*) 40, 50, 60; Frühäpfel 40, 50, 60;
Lstühpflaumen 40, 50, 60; Falläpfel und Fallbirnen 10,

*) Die erste Zahl bedeuted den Erzeugerpreis in Pfennig, die
zweite den Großhandelspreis , die dritte den Kleinhandelspreis.

Vorstehende Preise beziehen sich auf das Pfund für
marktfähige Ware I. Güte.

Ueberschreitungen vorstehender Höchstpreise werden
auf Grund der Verordnung gegen Preistreiberei vom 8.
Mai 1918 (Reichsgesetzblatt Seite 395) mit Gefängnis
and mit einer Geldstrafe bis zu Mk. 200000 oder mit
einer dieser beiden Strafen bestraft.

Bezirksstelle für Gemüse und Obst für den
Regierungsbezirk Wiesbaden.

Berlin W. 8, den 12. Juli 19!8.
Ausführungsanweisung

^ . Zur
Verordnung über den Handel mit Gänsen vom

2. Mai d. I - . (R .-G'-Vl . S . 377.)
. . _ Zu 8 3.
Soweit ein Handel mit lebenden Gänsen nach Ge¬

wicht üblich ist, haben die Regierungspräsidenten für diesen
Handel Lebendgewichtshöchstpreise vorzuschreiben. Die
Preise sind so zu bemessen, daß die Preise des § 1 der
Verordnung im Durchschnitt nicht überschritten iverden.

Zu 8 4.
Die Festsetzung von Höchstpreisen für den Verkauf

von Gänsefleisch in Teilen und von aus Gänsen herge-
stellten Erzeugnissen wird dem Vorstand des Kommunal-
verbandes übertragen. Die Pegelung unterliegt der Ge¬
nehmigung des Regierungspräsidenten, im Bereich der
Staatlichen Verteilungsstelle für Groß-Berlin der Ge¬
nehmigung dieser Stelle. Die Festsetzung muß so erfolgen,
daß die Preise für die Einzelteile und -Erzeugnisse zu¬
sammen den in § 2 festgelegten Preisen zuzüglich eines
angemessenen Aufschlags für die Kosten der Zerlegung
und Verarbeitung entsprechen. Soweit daher eine Fest¬
setzung solcher Höchstpreise für Einzelteile erfolgen soll,
müssen Höchstpreise für alle Teile, die sich bei der nach
Maßgabe der Regelung des Kommunalverbandes zuläsii-
gen Zerlegung ergeben, festgesetzt werden.

Falls der Kommunalverband keine Höchstpreise für
Einzelteile von Gänsen und für aus Gänsen hergestellte
Erzeugnisse festgesetzt hat, ist der Verkauf von Gänsen

Ungleiche Daturen.
Roman von B. Corony.

Auch eine kleine, mit Vergißmeinnicht gefüllte Vase winde
für nnnerhälinismäßig hohen Preis erstanden.

Juliane glich. Teerosen im Haar und an der Brust, der
- v , Göttin Flora selbst. Ein liebliches, kindlich-heiteres Lächeln

„Lasten wir das ,etzt. um spater weiter darüber zu reden, spielte »in ihre Lippen, während sie lebhaft mit den Perso-
Jch ninß fort und Du hast mich den übernommenen Pflich- !neu. welche sich in» sie geschart hatten konoersierte

49

ten zu genügen. Um 3 Uhr wird der Bazar wieder eröffnet.
Jetzt ist es zwei vorüber."

„Soll ich lieber zu Hanse bleibe» ? Wenn Du es willst —"
. „Was fällt Dir ein ? Ich und die Eltern werden ini
Laufe des Nachmittags auch hinkommen, geh' nur ."

„Aber Du hast mir etwas zu sagen!"
„Dazu findet sich später Gelegenheit. Wir reden weiter,

Juliane , unter vier Augen. Halte Dich und mich nicht mehr
länger ans."

„Wir sehen uns heute nachmittag," sagte die Generalin
kurz. „Papa will jetzt sein Schläfchen machen und da muß
ich neben ihm in der Sofaecke sitzen. Er ist das seit dreißig
Jahre » so geiuöhnt. Um 5 Uhr kommen wir in den Bazar
und machen unsere Einkäufe. Reserviere nur ein paar Blu-
»nentöpse. Adieu, meiue Liebe!"

„Adieu!"
Die junge Gräfin drückte das aus Paris verschriebene

Hülchen ivieder auf ihr krauses Haar und bestieg den war¬
tenden Wagen.

Das Blumenzelt war ganz neu dekoriert. Ans den ersten
Geschäften in der Residenz hatte man daS schönste und teuerste
zur Verfügung gestellt.

Wieder drängten sich Herren und Damen vor der duf¬
tenden Bude. Einzelne Maiblumen , Nelken, Veilchen wur¬
den verschwenderisch bezahlt. Jetzt war es die Geldaristo¬
kratie, welche durch splendide Gaben zu blenden suchte. Hatte
mau doch schon erfahren, wie sehr das alte Fürstenpaar die¬
ses Unternehmen protegierte.

Der General und die Generalin erschienen in Begleitung
ihres SohneS. Komtesse Johanna von Tornau , deren Mutter
wieder lränkeste, hatte sich ihnen angeschlossen. Sie kauften
und überzahlten Stickereien und Galanteriegegenstände, denn
ihr Rang und ihre gesellschaftliche Stellung verbot ihnen,
hinter den Kommerzienräten und Rätinnen zurückzubleiben.

Plötzlich wich die ganze dicht gedrängte Menge ausein¬ander.
Der Erbprinz und die Erbprinzessin betraten den Saal,

trennten sich aber gleich am Eingang . Albert nahm, von
mehreren hohen Offizieren begleitet, die rechte Seite, wäh¬
rend Sophie Amalie mit ihren Damen links hinschritt.

„Wie blaß und leidend sie anssieht !" flüsterte man sich
zu, und diese Bemerkung war wohl berechtigt. Das Fieber
glühte in den tief eingesunkenen Angen der hohen Frau und
auf ihren hageren Wangen.

Gleich bei den ersten Verkanfsständen blieb sie stehen,
wählte verschiedenes, gab mit vollen Händen und erwiderte
die abseitigen Grüße mit ansnehmender Leutseligkeit, nur
Radens schienen von ihr übersehen zu iverden und doch kam
sie dicht an dem General und der Generalin vorbei, auf dem
Wege nach der Blnmenbnde. Das konnte aber auch ein Zufall
sem. denn Sophie Amalie ging wie eine Nachtwandlerin,
ohne nach rechts oder links zu blicken. •

Die junge Gräfin verbeugte sich tief und bot einen Strauß
der herrlichsten, rötlich-gelb angehauchten Rosen dar, aber die
Prinzessin nahm ihn nicht und richtete kein Wort des Dankes
an Juliane , sondern schritt vorbei, ohne auch nur den Kopf
zum Gruße zu »eigen.

Wie versteinert stand die schöne Verkäufern da. Die Blu¬
men entsanken ihren zitternden Händen, wurden von seidenen
Schleppen weitergeschleift und achtlos zertreten.

Minntenlang hatte die Gräfin das Gefühl, als drehe sich
der ganze Saal in rasender Eile herum. Ihr schwindelte und
wie durch eine Nebelivolke sah sie die strengen, tief erblaßten
Gesichter der Schiviegereltern. Sie war wirtlich bemitleidens¬
wert. hilflos und elend iiber alle Begriffe in diesem Augen-

Da trat eine höhe imposante Franengestalt an ihre Seite.
Komteß von Tornau , und sagte mit ruhiger Stimme : „Ihre

Durchlaucht sind heute leidend. Die hohe Frau hat nicht be-
merkt, daß Du ihr den Strauß darbotest. Juliane , wird aber
ganz gewiß diese« zufällige Uebersehen mit jener Großherzig,
feit, die ich an ihr kenne, wieder gut machen."

„Johanna , das ivar eine Beleidigung, die ich weder net*
dient habe, noch verzeihe," stammelte Frau von Raden

„Fasse Dich! Man achtet auf uns . Du mußt den Vorfall
mit überlegener Ruhe behandeln."

Fräulein von Tornau schlüpfte )u der jungen Gräfin indie Bluinenhude.
„Zeige doch Deine Erregung nicht. Jetzt gilt es. der beab.

sichtigten Demütigung , wenn wirklich eine solche Absicht vor-
lag, ungebrochenen Stolz entgegenzusetzen. Sophie Amalie
wird und muß Dir eine Genugtuung geben. Um Gottes»
willen keine Tränen . Zwing « Dich stark zu fein!"

ist.„»Sieh nur , wie leer es plötzlich um das Zelt geworden

„Wir dürfen uns gar nicht den Anschein geben. daS zu
bemerken. Rede — lache. Juliane ."

«Die Kunst der Heuchelei habe ich nicht gelernt."
„Und ich ebenso wenig ! Aber meine wahren Empstn.

düngen eurer schadenfrohen Menge verbergen,nenne ich Würde,
Klugheit. Notwehr — und nicht Heuchelei. So mußt Du auch

. nicht unbemerkt geblieben. Prinz Albert
hatte schnell dre Situation erkannt. Sem Gesicht bewahrte den
freundlich lächelnden Ausdruck, nur wer ihn näher kannte
mrd seine Mienen studiert hatte, dem fiel da? Zucken der
Wimpern und der Mundwinkel auf. Ohne den Schritt zu be-
erlen, ging er von einem Berkaufsstande zum anderen, sich
überall als der große Herr zeigend, und traf am unteren
Ende des Saales mit der Prinzessin zusammen. Einige von
den bescheiden Zuriicktretenden unverstandene Worte wurden
gewechselt; dann stützte sich Sophie Amalie ans den Arm
des Gemahls und das hohe Paar wandt«» sich wieder dein
stehen ^ ®aoIe8  *Uunb blieb 0011 "lianes Blumenzelt
. .. von Raden schien immer noch gleichsam wie ge»
lahntt . Ihre Wangen zeigten eine förmliche Marmorblässe
und in den großen, schwarzen Augen funkelte der Trotz. 233,20



oder Gänsefleisch in Teilen, sowie die gewerbsmäßige Her¬
stellung und der gewerbsmäßige Verkauf von daraus her-
gestellten Erzeugnissen unzulässig. Soweit Höchstpreise
festgesetzt sind, dürfen Gänse nur in solchen Teilen, für
die Höchstpreise vorgefchrieben sind, gewerbsmäßig ver-
kaust werden. Auch dürfen nur die in der Höchstpreis¬
regelung vorgesehenen Erzeugnisse aus Gänsen gewerbs¬
mäßig hergestellt und gewerbsmäßig verkauft werden.
Auf die Innehaltung dieser Vorschrift ist streng zu achten

Zu § 5.
Die Bestimmung will erreichen, daß eine Mästung

von Gänsen nur solange und insoweit erfolgt, als die
Stoppeln ausgenützt werden können. Mit der Gewährung
von Ausnahmen von der Vorschrift des § 5 (vergl. § 7)
wird daher nicht gerechnet werden können. Die Gänse¬
halter sind hierauf besonders hinzuweisen.

Zu § 8.
Die Kommunalverbände werden ermächtigt, Gänse¬

ausfuhrverbote selbständig zu erlassen, um dadurch ins¬
besondere die Versorgung der Städte mit Gänsen zu
sichern. Die Kommunalverbände werden ferner ermäch¬
tigt, den Handel mit Gänsen von einer besonderen Er¬
laubnis abhängig zu machen.

Wer als Kommunalverband und als Vorstand des
Kommunalverbandes zu betrachten ist, bestimmen die
Kreisordnungen.

Der Minister für Handel und Gewerbe.
Der Staatikommisiar für Volksernährung.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten.

Frankfurt a. M ., den 17. Juli 1918.
Vetr. : Sielengeschirre für die Landwirtschaft.

Im Anschluß an das Rundschreiben vom 11. Juni
wird mitgeteilt, daß für den dortigen Kreis

20 Geschirre(10 Paar)
zur Verfügung stehen. Die Geschirre sind in erster Linie
zur Verwendung in der Landwirtschaft bestimmt, können
aber auch für sonstige Zwecke abgegeben werden.

^Kriegswirtschaftsamt.
Emmerling, Hauptmann.

Tgb. Nr. 1158.
Marienberg, den 24. Juli 1918.

Wird im Anschluß an meine Bekanntmachung vom
17. Juni d. Js ., Kreisblott Nr. 54, veröffentlicht.

Der Königliche Landrat.
Bekanntmachung.

Betreffend : Festsetzung von Erzeuger-, Groß¬
handel»- und Kleinhandels -Höchstpreisen für

das Grotzherzogtum Hessen und den Regie-
rungsbezirk Wiesbaden.

Unter Aufhebung der Preisfestsetzung in Ziffer3 der
Bekanntmachung vom 18. April, sowie der Bekanntmach¬
ungen vom 6: Mai, 17. Mai , 21. Mai , 28. Mai und
11. Juni lfd. Ir . hat die gemeinsame Preisfestsetzungs¬
kommission für das Großherzogtum Hessen und den Re¬
gierungsbezirk Wiesbaden die Erzeuger-, Großhandels-
und Kleinhandels-Höchstpreise festgesetzt wie folgt:

Rhabarber*) 0.15, 0.18, 0.25, 0.17, 0.23; Spinat
lungewässert) 0.30, 0.36, 0.46, 0.34, 0.40 ; Erbsen 0.40,
0.50, 0.61, 0.46, 0.56; Bohnen) a Stangenbohnen0.40,
0.50, 0.61, 0.46, 056; b) Buschbohnen0.40, 0.50, 0.61,
0.46, 0.56; c) Wachs- und Perlbohnen0.50, 0.60, 0.71,
0.56, 0.66 ; 6) Saubohnen0.25, 0.32, 0.40, 0.32, 0.40;
Möhren a) mit Kraut 0.15, 0.20, 0.26, 0.20, 0,26; b)
ohne Kraut 0.33, 0.40, 0.46,0.40, 0.46 ; Mairüben ohne
Kraut 0.08, 0.10, 0.15, 0.10, 0.15; Karotten a) mit
Kraut 0.20, 0.26, 0.32, 0.26, 0.32 ; b) ohne Kraut 0.35,
0.42, 0.50, 0.42, 0.50 ; Kohlrabi0.30, 0.36, 0.44, 0.33,
0.40 ; Frühweißkohl0.20, 0.26, 0.31, 0.26, 0.31; Früh-
wirstng 0.20, 0.26, 0.31, 0.26, 0.31 ; Frühzwiebeln a)
mit Kr»ut 0.20, 0.26, 0.31, 0.26, 0.31; b) ohne Kraut
0.35, 0.42, 0.50, 0.42, 0.50; Mangold (Römisch Kohl)
0.20, 0.26, 0.32, 0.24, 0.30.

*) Die erst« Zahl bedeutet Erzeugerpreis, di« zweite I . Brupp«
Großhandelspreis , die dritte 1. Grupp« Kleinhandelspreis, die viert«
2. Grupp« Großhandelspreis , die fünfte, 2. Grupp« Kleinhandels,
preis.

Vorstehende Preisfestsetzungen beziehen sich auf das
Pfund, auch bei Mähten und Karotten mit Kraut. Sie
treten am Dienstag den 16 lfd. Mts . in Kraft.

Überschreitungen vorstehender Höchstpreise werden nach
dem Reichsgesetz vom 4. August 1914 in der Fassung der
Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914 (G. G. Bl.
S . 516) . mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit
Geldstrafe bis p Mk. 10 000 bestraft. Eine Überschrei¬
tung der Höchstpreise kann auch in unzutreffender Sortie¬
rung erblickt.werden.

Die Preise verstehen sich nur auf marktfähige Ware
erster Güte.

Mainz, den 12. Juli 1918.
Hessische Laudes'Gemüsestelle.

Wiesbaden, den 12. Juli 1918.
Bezirksstelle für Gemüse und Obst für den

Regierungsbezirk Wiesbaden.
Bekanntmachung

betr. Roßschlächtereigewerbe.
Nach Anordnung des Staatssekretärs des Krie gser

nährungsamts vom 14. Juni 1918 (R. G. Bl. S . 655)
und des Herrn Staatskommissars für Volksernahrung
vom 15. Juli d. Js . ist ab i . August 1918 der Verkauf
von Pferden zur Schlachtung, der Betrieb des Roß-
schlächtergewerhes und der Handel mit Pferdefleisch im
Regierungsbezirk Wiesbaden nur solchen Personen und
Stellen gestattet, welchen von der Bezirksfleischstelle eine
besondere Erlaubnis hierzu erteilt worden ist. Zur

Schlachtung bestimmte Pferde dürfen nur an diese Per¬
sonen oder Stellen abgegeben werden. Roßschlächter,
Pferdehändler und andere Personen, welche zu den ge¬
nannten Gewerbebetrieben zugelassen zu werden wünschen,
werden aufgefordert, umgehend ihre Zulaffung bei der
Bezirksfleischstelle für den Regierungsbezirk Wiesbaden,
Frankfurt/Main, Untermain- Anlage 9 zu beantragen.
Anmeldeformulare sind dortselbst anzufordern. Die Er¬
laubnis wird nur jederzeit widerruflich erteilt. Dem An¬
meldungsantrag ist ein Lichtbiid beizufügen.

Frankfurt a. M., den 23. Juli 1918.
Königlich Preußische Bezirksfleischstellefür den

Regierungsbezirk Wiesbaden.
Caffel, den 9. Juli 1918.

Bekanntmachung
Unsere Bekanntmachung über die Beiträge zur Iu-

devalinversicherung im Kreise Oberwesterwald vom 13.
Dezember 1913 wird infolge Änderung der Satzungen
für die Mitglieder der nachbezeichneten Krankenkasse wie
folgt geändert:
Zu Ziffer1. Allgemeine Ortskrankenkasse für den

Oberwesterwaldkreis in Marienberg.
8 19 der Satzungen.

l. und II. Stufe Wochenbeiträge der Lohnklasse ll zu 26 Pf.
Hl- » * » » » HI * 34 „
IV. . „ „ . » IV » 42 „V VI V 50

Wenn im voraus für Wochen, Monate, Vierteljahre
oder Jahre eine feste bare Vergütung vereinbart ist, so
sind Beiträge derjenigen Lohnklasse zu entrichten, in deren
Grenzen diese bare Vergütung fällt, sofern diese Beiträge
höher sind, als die nach der vorstehenden Bekanntmachung
maßgebenden— 8 1247 d. R. V. O. —.

Der Vorstand der Landesversicherungsanstalt
Hessen-Nassau.

I . Nr. K. G. 5891.
Terminkalender

Donnertstag, den 1. k. Mts . letzter Termin zu Er¬
ledigung meiner Verfügung vom9. Juli — K. G. 5253—
betr. Bestandsanmeldung für Ölfrüchte.

Marienberg, den 25. Juli 1918.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Marienberg, den 25. Juli 1918.
Terminkalender.

Donnerstag den 1. August 1918 letzter Termin zur
Erledigung meiner Verfügung vom 11. Dezember 1917
— K. A. 14577 betr. : Einreichung der Nachweisung über
die gezahlten Familienunterstützungen soweit sie aus Reichs¬
mitteln,erstattet werden, im Monat Juli 1918.

Die Anmeldung ist unbedingt nach dem mit obiger
Verfügung vorgeschriebenen Muster zu machen.

Der Vorsitzende des KreisauSschusses.
I . Nr. K. A. 9855.

Marienberg, den 25. Juli 1918.
Sammlung getragener Oberkleider.

Wie bereits mitgeteilt wurde, hat der Oberwesterwald-
kreis zu der von der Reichsbekleidungsstelle angeordneten
Sammlung von getragener Oberkleidung 240 Männer¬
anzüge aufzubringen. Die bisher veranstaltete Werbung
hat den erhofften Erfolg nicht gehabt und er sind bis
heute nicht einmal die Hälfte der verlangten Anzüge be¬
reitgestellt.

In Anbetracht der großen Dringlichkeit der Beschaf-
fung der Anzüge fordere ich daher alle Kreisangehörigen,
die bisher ihrer Ablieferungspflicht noch nicht nachgekommen
sind, obwohl sie dies nach Lage der Verhältnisse sehr wohl
konnten, auf, dies unverzüglich nachzuholen.

Die Reichsbekleidungsstelle hat für den Fall, daß
eine fteiwillige Ablieferung die auferlegte Zahl nicht er-
bringt, den Kommunalverbändendie Ermächtigung erteilt,
von den Kreiseingesessenen die Vorlegung eines Bestands-
Verzeichnisses über die im Besitz der einzelnen Personen
befindlichen Kleidungsstücke zu verlangen, woran sich als¬
dann entsprechende weitere Maßnahmen schließen werden.
Der Kreisausschuß sieht sich deshalb, falls auch die er¬
neute Aufforderung nicht die Aufbringung des noch
fehlenden Restes an Oberkleidung ergeben sollte, zu seinem
Bedauern gezwungen, die Vorlegung eines Bestands-Ver¬
zeichnisses zu fordern. .

Die Herren Bürgermeister ersuche ich nochmals, in
geeigneter Weise bei denjenigen Personen, welche nach
ihrem Ermessen für abgabefähig zu erachten sind, d. h.
ohne Störung ihrer und ihrer Familie Lebenshaltung
und ihres Berufes in der Lage sind, einen Anzug abzu¬
geben, zu werben und mir über ihren Erfolg unverzüglich
zu berichten.

Der KreiauSschuß des Oberwesterwaldkreises.
, Marienberg, den 27. Juli 1918.

An die Herren Bürgerineister des Kreises.
Der Kreisausschuß läßt für die Landwirte des Krei¬

ses eine größere Menge Kainit kommen.
Ich ersuche Sie dieses in Ihrer Gemeinde öffentlich

bekannt zu machen und Bestellungen hierauf entgegen zu
nehmen. Die Bestellungen sind mir gesammelt bestimmt
bis 10. Augustd. I . einzureichen.

Der Vorsitzende des KreiSausschusses.
Marienberg, den 25. Juli 1918.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Unter Bezugnahme auf meine Rundoerfügung vom

20. April 1915 — Tgb. Nr. K. A. 3147 - ersuche ich

Sie, mir zwecks Erwirkung eines Zuschusses aus Reichs-
Staats- und Kreismitteln ein? genaue Zusammenstellung
über den aus Gemeindemittelng im Monat tIuli 1918
gemachten Gesamtaufwand in Mark für Kriegswohlfahrts¬
pflege getrennt nach einzelnen Titeln:

1. Zuschüsse zu den Reichsfamilienunterstützungen
2. für, Erwerbslosenfürsorge
3. für sonstige Arten der Kriegswohlfahrtspflege aus¬

zufertigen und bis zum 1. August 1918 vorzulegen.
Sofern die Gemeinde nach Titel 3 Aufwendungen

gemacht hat, bleibt der Gegenstand der Aufwendungen
anzugeben. Me nicht fristgerecht hier eingehende Berichte,
müssen bei der Verteilung der Zuschüsse unberücksichtigt
bleiben.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Marienberg, den 25. Juli 1918.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Unter Bezugnahme auf meine Verfügung vom 11.

März 1918 — K. A. Nr. 2281 — Kreisblati Nr. 20
ersuche ich Sie, mir zwecks Erwirkung eines Zuschusses
aus Reichs-Staats-Kreismitteln eine genaue Zusammen¬
stellung über den au» Gemeindemitteln im Monat Juli
1918 gemachten Gesamtaufwand in Mark für Versorgung
der minderbemittelten Bevölkerung mit Hansbrandkohlen
auszufertigen und bis zum 5 August 1918 bestimmt vor¬
zulegen.

Der Vorsitzende des KreiSausschuffeS.

Betr. : Anmeldung zur Leldbesichtigung
von Pflanzkartoffeln.

(Pflanztartoffelvermittlunß für da» Frühjahr 1919.)
Die Landwirtschaftskammerbeabsichtigt auch in die¬

sem Jahre, das in dem Kammerkezirk vorhandene Pflanz¬
gut, ganz besonders das in den höheren Lagen des Taunus
und des Westerwaldes gezogene, zur Pflanzgutgewinnung
für dar Frühjahr 1919 zurückzustellen. (Meldungen wer-
den aus allen Teilen des Kämmerbezirkes, auch aus den
niederen Lagen, entgegengenommen und nach Bedarf be¬
rücksichtigt.) Wir ersuchen alle Landwirte, die über Pflanz¬
gut der Sorte Industrie sowie anderer guter Sorten ver¬
fügen und bereit sind, ihre Felder von einer von der
Landwirtschaftskammer zu ernennenden Kommission be¬
sichtigen zu lassen und das als zur Saat geeignet aner¬
kannte Pflanzgut für dar Frühjahr 1919 (evtl, auch für
den Herbst 1918) zum Versand bereit zu halten, Anträge
auf Besichtigung ihrer Felder baldigst, spätestens aber bis
zum 3. August ds. Js ., bei der Hauptgeschäftsstelle der
Landwirtschaftskammer in Wiesbaden, Rheinstraße 92,
zu stellen.

Die Anmeldungen zur Besichtigung von Frühkartoffeln
erbitten wir bis spätestens 29. Juni d. Js . Die Anmel¬
dungen sollen enthalten:

a) Genaue Adresse des Anmelders (Telephonan-
.schluß) ;

b) Angabe der nächsten Eisenbahnstation und Ent-
fernung des Wohnorts von derselben;

c) Größe der zur Besichtigung angemeldeten Fläche;
d) Angabe der Sorte und des Nachbaus von Ori¬

ginalsaat(1., II. und III. oder älterer Nachbau) ;
e) eine Erklärung darüber, ob der Anmelder in der

Lage und bereit ist, die Kommission mit Fuhr¬
werk von der Station oder einem anderen, ihm
näher zu bezeichnenden Orte kostenfrei abzuholen
und für einfache Verpflegung Sorge zu tragen.

Selbstverständlich können nur solche Felder anerkannt
werden, die sich durch besonders guten Stand und Gesund¬
heit der Stauden auszeichnen. In Betracht kommen hier
in erster Linie der 1. Nachbau von Originalzuchten(vom
Züchter unmittelbar bezogen), sowie der l. und2. Nachbau
von Pflanzkartoffeln, die vom Nassauischen Saatbauverein
(in den Jahren 1917/18) bezogen worden sind. Auch das
aus den letztjährigen Kartoffeloersuchen der Landwirt¬
schaftskammer herrührende Pflanzgut kann besondere Be¬
rücksichtigung finden. Als Ausweis zum Bezug von
Pflanzgut gelten Frachtbriefe, Rechnungen und dergl.
Fehlen solche, so ist spätestens bei der Besichtigung ein
glaubhafter Nachweis über die Richtigkeit der Angaben
zu führen.

Der Pflanzkartoffelerzeuger, der Pflanzgut zur Be¬
sichtigung anmeldet, verpflichtet sich durch die Anmeldung
für den Kall der Anerkennung, das als geeignet erkannte
Pflanzgut der Landwirschaftskammer bis zur Pflanzzeit
im Frühjahr 1919 zur Verfügung zu halten. Eine Ge¬
währ für den Verkauf des als geeignet erkannten Pflanz¬
gutes kann seitens der Landwirtschaftskammer nicht über¬
nommen werden. Ebensowenig dürfen Schadenersatzan-
spräche, die durch die Aufbewahrung des Pflanzgutes bis
zum Frühjahr veranlaßt werden könnten, an die Land¬
wirtschaftskammer gerichtet werden. Die Landwirtschafts-
Kammer übernimmt alsdann die Vermittlung des Pflanz¬
gutverkehrs vom Erzeuger an den Verbraucher. Rechte
und Pflichten werden durch diese Vermittlung nur zwischen
Verkäufer und Käufer begründet. Die Pflanzgutvermitt¬
lung erfolgt auf Grund der vom Deutschen Lanbwirtschasts-
rat herausgegebenen Geschäftsbedingungen für den deut¬
schen Kartoffelhandel(Berliner Vereinbarungen von 1914.)
Verkäufer und Käufer haben sich diesen Bedingungen zu
unlerwerfen. Die Bedingungen sind bei der Geschäftsstelle
des Deutschen Landwirtschaftsrats, Berlin W. 57, Win¬
terfeldstrabe 37, erhältlich.

Der Preis kann heute noch nicht festgesetzt werden.
Er wird aber soweit über den jeweils geltenden Höchst¬
preis hinaüsgehen, daß er den Erzeuger für Aufbetvahren,
Verlesen, Verluste und Mühen entsprechend entschädigt.
Nachweisbarer1. bis 3. Nachbau kann höher bezahlt
.werden als älterer Nachbau:

Für jeden Morgen angemeldeter Fläche ist eine Be¬
sichtigungsgebühr von 3 Mk. zu entrichten. Die Gebühr



ist auch dann zu zahlen , wenn auf Grund der Besicht !,
gungsergebnisse eine Anerkennung nicht ausgesprochen
werden kann . Kommt die Vermittlung zustande , so ist
für jeden Zentner vermittelten Pflanzgutes eine Gebühr
von 20 Pfg . an die Landivirtschaftskammer oder an eine
von dieser benannte Stelle zu entrichten.

Gleichzeitig mit der Anmeldung von Kartoffelflächen
zur Besichtigung hat die Einsendung des entsprechenden
Betrags (3 Mk . für den Morgen ) an die Zahlstelle der
Landwirtschaftskammer , die Genossenschaftsbank für Heffen-
Naffau , Wiesbaden , Moritzstraße 29 (Postscheckkonto Nr.
709 ), zu erfolgen . Anmeldungen , die hohe Einzahlung
des entsprechenden Betrages eingehen , können nicht berück¬
sichtigt werden .j

Tgb . Nr . K . A . 8877.
Marienberg , den 26 . Juli 1918.

Betr : Die Verteilung von Staatsrenten zu
Armenausgaben an leistungsschwache Gemeinde.

Au die Herren Bürgermeister der Landgemeinden
des Kreises.

Unter Bezugnahme auf das Reglement für die Ver¬
teilung der gemäß § 5 Absatz 3 des Dotationsgesetzer vom
2. Juni 1902 (G . ® . S . 167 ) an leistungsschwache Kreise
und Gemeinden z« verteilenden Staatsrenten vom 2 . Mai
und 7. Juni 1906 bekannt gegeben durch Extrabeilage
zum Amtsblatt der König !. Regierung zu Wiesbaden vom
5. Juli 1906 , ersuche ich um eine Anzeige bis zum 1. n.
Mts . bestimmt , falls von der Gemeinde eine Beihilfe zu
den Armenausgaben aus der genannten Rente beantragt
werden soll.

Ich mache jedoch ausdrücklich darauf aufmerksam,
daß bei der Verteilung nur wirklich bedürftige und leistungs¬
schwache Gemeinden berücksichtigt werden können.

Den sich meldenden Gemeinden wird nach Eingang
der Anzeige ein zur Ermittelung der Vermögens - Und
Steuerverhältnisse pp . vorgeschriebener Fragebogen zur
Ausfüllung übersandt werden.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Krieg und Politisches. i
Großes Hauptquartier , 26 . Juli . W . T . B . (Amtlich )..

Westlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.

Südlich von Albert schlugen wir einen englischen
Teilangriff zurück und machten im Nachstoß Gefangene.
Erfolgreiche Vorstöße unserer Erkundungsabteilungen an
vielen Stellen der Front.

Heeresgruppe Deutscher Kronprinz.
Auf dem Schlachtfelde zwischen Aisne und Marne

wurden heftige Teilangriffe des Feindes teils vor , teils
in unserem Kampfgelände abgewiesen . Beiderseits des
Ourcq dauerten die Kämpfe bis zum Abend an . Hier
warfen wir nördlich von Oulchy -le-Chateau den Feind
aus seinen vorderen Linien . Östlich des Ortes und süd¬
lich des Ourcq schlugen wir im Gegenstoß die feindlichen
Angriffe ab . Auch westlich von Vincelles (an der Marne)
wurde der Feind im Walde von Ris nach heftigen Kämpfen
vor unseren Linien abgewiesen.

Südwestlich von Reims säuberten wir das Wald¬
gelände westlich von Vrigny und schlugen heftige Gegen¬
angriffe weißer und schwarzer Franzosen zurück . In der
Champagne griff der Feind zwischen dem Suippes -Tale
und Souain am frühen Morgen an . Er wurde im Gegen¬
stoß abgewiesen.

In Lustkämpfen verlor der Feind gestern 28 Flug¬
zeuge und einen Fesselballon.

Leutnant Freiherr v. Richthofen errang seinen 30 .,
das Jagdgeschwader Richthofen damit seinen 500 . Lust¬
sieg. Leutnant Loewenhardt schoß seinen 44 ., Leutnant
Billik seinen 27 ., Leutnant Bolle seinen 26 . und Vize¬
feldwebel Thom seinen 23 . Gegner ab.

Der Erste Generalquartiermeister
. Ludendorff.
Eine Mahnung Hinhenburgs.

Im „Berl . Lok .-Anz ." gibt der Kriegsberichterstatter
Karl Roßner folgende Worte wieder , die kürzlich General¬
feldmarschall v . Hindenburg im Großen Hauptquartier zu
ihm gesprochen hat : „Jetzt sind wieder Kämpfe u . jetzt
werden die , die zu Haust sitzen, hoffentlich vertrauensvoll
sein. Aber das Warten haben sie noch nicht gelernt und
sollten nun doch wissen , daß nichts im Kriege sich so rächt
wie Uebereilung , die sich nicht die Zeit zu den festen Funda¬
menten ihrer Operationen nimmt . Atempausen zwischen
den Schlachten sind nötig , wie Zeiten der Sammlung
zwischen den letzten Hilfeleistungen nötig sind . Die gute
Vorbereitung ist der halbe Erfolg , und eines sollten die
Ungeduldigen zu Hause nie vergessen . Wir arbeiten hier
nicht mit einer Maschine , bei der man sich sagen kann:
mag sie am Ende kaput sein, wenn wir die gewollte
Leistung mit ihr nur noch schaffen . Wir arbeiten mit
dem Heiligsten , was es gibt , mit dem Blut und dem
Leben des deutschen Volkes . Unsere letzten Reserven werden
die starken arbeitsfteudigen Männer sein, die «us dem
Felde heimkehren und den Friedensdienst wieder auf ihre
Schultern nehmen . Die wollen wir uns erhalten . Nicht
als kapute Maschinen wollen wir am Ziel « stehen , sondern
als starkes ungeschwächtes Volk , das heute die Waffen
niederlegt und morgen schon aufbauend wirkt und schafft.

Abreise Helfferichs nach Moskau.
Berlin , 26 . Juli . Dr . Helfferich hat heute vor¬

mittag in Begleitung des Botschaftsrates Grafen Basst¬
witz die Reise nach Moskau angetreten . — Es wird
versichert , daß in dem von ihm bisher geleiteten Büro
die Wirtscha,isfragen für die Friedensverhandlungen mit
unseren Feinden im Westen so weit vorbereitet seien , daß
sie jederzeit leicht abgeschlossen werden können.

Graf Luxburgs Rückkehr.
Berlin , 26 . Juli . Graf Luxburg hat sich bereits

gestern Abend zur Vorstellung und Berichterstattung inS
Auswärtige Amt begeben . Die Reife ist unter anderem
dadurch unendlich verzögert worden , daß Graf Luxburg
4 Wochen lang in Halifax festgehalten worden ist.

Eine Totenmesse für den Exzaren.
Stockholm , 26 . Juli . Am Sonntag fand fast in

allen Kirchen Moskaus und Petersburgs fiir den ermor¬
deten Exzaren ans Veranlassung des Patriarchen Tvichb-
nin ein Trauergottesdienst statt . Ueberall wurde der
Gottesdienst durch eingedrungene Bolschewicki gestört;
es kam sogar teilweise zu einem Handgemenge zwischen
Monarchisten und Bolschewicki . An dem Gottesdienst
beteiligte sich hauptsächlich die ärmere Bevölkerung.

Eine bolschewistische Greueltat.
Berlin , 24 . Juli . Die beiden deutschen Flieger¬

offiziere Lt . Hellesen und Lt . Burchhardt , sind am 21.
Mai 1918 von einem Fluge über die feindlichen Stellungen
nicht zurückgekehrt . Nach glaubwürdigen Aussagen
deutscher Kolonisten sind die beiden Offiziere lebend in
die Gefangenschaft der Bolschewiki geraten und von
diesen nach bestialischer Materung (wie Ohrenabschneiden,
Armeausrenken und Eingraben bis Brusthöhe ) schließlich
erschossen worden . Die deutsche Regierung hat bei der
russischen gegen diesen empörenden Vorgang nachdrück¬
lichsten Protest eingelegt und strengste Bestrafung gefordert.

Angriff « auf Calais.
Genf , 26 . Juli . Die schweizerische Presseagentur

meldet aus Paris : In der Nacht vom Sonntag auf
Montag wurde Calais wiederholt von feindlichen Fliegern
beschossen. Neben größerem Sachschaden gab es mehrere
Opfer unter der Bevölkerung.

gur Wahlreform.
Berlin , 26 . Juli . (Norddeutsche Allgem .) Über

den augenblicklichen Stand der Wahlreform -Frage besteht
unseres Erachtens vollkommene Klarheit . Die Regierung
hofft zunächst noch darauf , daß die vorhandenen Schwierig¬
keiten sich auf dem Wege der Verständigung lösen lassen;
sie wird darin durch die Erwägung bestärkt , daß wohl
keine Partei , auch die Sozialdemokratischen nicht , den
Wunsch hegt , es zu der Landtagsauflösung kommen zu
lassen und wenn es möglich sein sollte , idie zugesicherte
Wahlreform auf eine Weise zustande zu bringen , die dem
von außen bedrohten Vaterlande ernste politische Kämpfe
in der Heimat erspart . Darüber , ob diese Möglichkeit
vorliegt , kann man naürlich verschiedener Meinung sein;
es hat aber um so weniger Zweck jetzt öfentliche Mein¬
ungsverschiedenheiten dieser Art zu erörtern , als der Reichs¬
kanzler klar und deutlich bekundet hat , er werde , falls
seine Zuversicht und Verständigung sich als trügerisch be¬
weisen sollte , unbedingt zu der Landtagrauflösung schreiten.

■ - ' 1

Von Nah und Fern.
Marienberg , 27 . Juli . Bei dem gestrigen Unwetter

hat der damit verbundene Hagelschlag in einigen Teilen
des Kreises viel Schaden angerichtet , manchenorts direkt
verheerend gewirkt . Am meisten leiden mußte Borod,
wie die Nachricht aus diesem Orte besagt . Vom Hagel¬
schlag hart mitgenommen wurde auch die Kroppacher
Gegend . Große Verheerungen soll das Unwetter eben¬
falls in der Umgebung von Altenkirchen gebracht haben.

— (Wieder kein Zeitungskalender .) Die Kriegs¬
wirtschaftsstelle für das deutsche Zeitungsgewerbe gibt schon
jetzt bekannt , daß die Beifügung von Kalendern oder auch
der Abdruck des Kalenders im Rahmen des Blattes wegen
der Papierknappheit auch in diesem Jahre verboten und
die Übertretung dieses Verbotes unter strenge Strafe ge¬
stellt ist.

— (Der Erreger der spanischen Krankheit .) Bisher
wurde in fachmännischen Kreisen allgemein angenommen,
daß der Erreger der spanischen Krankheit identisch sei mit
dem 1891 von Pfeifer entdeckten Bazillus Influenza.
Dieser Ansicht gab auch die kürzlich im Reichsgesundheits¬
amt stattgehabte Besprechung noch Ausdrück . Jetzt konnte
der Leiter des hiesigen Kgl . Instituts für experimentelle
Teraphie , Prof . Dr . Kolle , Frankfurt , bei überaus zahl¬
reichen Untersuchungen von Auswurf den Pfeiferschen In¬
fluenza -Bazillus nicht Nachweisen . Dagegen fand er einen
anderen Krankheitserreger , dessen bakteriologische Eigen¬
schaften er wie folgt beschreibt : Es handelt sich nicht um
einen Bazillus (ein Stückchengebilde ) sondern um einen
Kokkus (ein Ringgebilde ) teils isoliert , teils zusammen,
mit dem Pueumakokkus , den Erreger der Lungenentzün¬
dung , sich entwickelt . Prof . Kölle hält die bisherige Ein¬
sicht, daß die augenblickliche Seuche eine Influenza -Epi¬
demie sei, für widerlegt und erklärt , daß es sich hier viel¬
mehr um sekundär infizierende Bakterien handelt . Eine
weitere Klärung der Frage wird aus den den Kolleschen
Veröffentlichungen wohl folgenden Meinungsäußerungen
zu erwarten sein.

Mörlen , 27 . Juli . Das Verdienstkreuz für Kriegs-
Hilfe wurde Allerhöchst verliehen Herrn Bergmeister Friedrich
Leukel von hier . Der Ausgezeichnete befindet sich bereits
48 Jahre im Dienste der Kruppschen Bergverwaltung.

Nister , 25 . Juli . Kanonier Reinhard Schäfer , Sohn
des Landmanns Philipp Schäfer dahier ist am 9. Juli
auf dem westlichen Kriegsschauplatz dar Eiserne Kreuz
2 . Klasse verliehen worden.

Borod , 27 . Juli . Bei dem gestrigen Unwetter wurde
unser Ort von einer Windhose und starkem Hagelschlag
heimgesucht . Sechs Dächer wurden abgedeckt , Bäume
entwurzelt , selbst Wandgefache hielten der elementaren
Gewalt nicht stand . In einem neuen Hause fiel eine
Wand üuf ein 5 Monate altes Kind , das wie durch ein
Wunder ohne Schaden blieb . Hagelkörner von der Größe
einer Hühnereies fielen vernichtend auf die Fluren . Die
Verwüstungen sind groß , doch läßt sich der Schaden in

den Feldern noch nicht mit Bestimmtheit feststellen. Die
Windhose hatte eine scharfe Abgrenzung . Sie reichte noch
bis an ein Haus in Mudenbach , welches ebenfalls abge-
deckt wurde . Die Felder der umliegenden Gemarkungen
haben ebenfalls durch Hagelschlag sehr gelitten , unser Ort
aber ist durch die damit verbundene Windhose ganz be¬
sonders schwer heimgesucht worden.

Köln , 25 . Juli . (Kindermörder .) Von einem scheuß¬
lichen Kindesmord erhielt die Behörde drei Monate nach
vollbrachter Tat durch die Anzeige der mitschuldigen Mut¬
ter Kenntnis , der Eifersucht und Rachelust die Feder in
die Hand drückten . Nunmehr kam die ruchlose Tat vor
dem Außerordentlichen Kriegsgericht Köln zur Aburteilung.
Unter der Anklage , in der Nacht vom 21 . auf 22 . No¬
vember 1917 ihr erst sechs Wochen altes Töchterchen er¬
mordet zu haben , standen die Eheleute Musketier Matthias
Beiffel und Frau Patronella geb. Pütz vor den Schranken.
Der angeklagte Ehemann ist am 29 . April 1892 in Aachen
geboren , angeblich gerichtlich noch nicht bestraft , wurde
Barbier und kam aus der Fürsorgeerziehung 1912 zu den
Soldaten , machte somit von Kriegsbeginn an den Feldzug
mit und wurde zweimal verwundet . Die Frmi war in
Euskirchen geboren und lebte dort als Dienstmädchen.
Sie lernte im Jahre 1916 den Matthias Beiffel kennen,
der damals , vom Militär beurlaubt , in Euskirchen arbeitete,
und heiratete ihn alsbald im September 1916 . Der Ehe
entsproß nach Jahresfrist ein gesundes , hübsches Tochter-
chen. Vermögen , Möbel oder sonstigen Hausrat , besaß
das Paar nicht , und bei der Geburt des Kindes fehlte es
an allem , so daß der Vater Militärzeug stahl , um Windeln
davon zu machen , bis der Fürsorgeverein in Euskirchen
der größten Not abhalf . Der Ehemann wurde dann wieder
nach Bonn zur Fahne einberufen und ließ auch Frau und
Kind dorthin kommen . Nach Aussage der Frau konnte
die Familie aber immer nur ganz vorübergehend aus Mit¬
leid Unterkunft finden und der Mann äußerte , das Kind
sei ihnen im Wege ; es würde besser beiseite geschafft, da¬
mit die Frau wieder arbeiten könne . Auf die Bedenken,
welche die Frau geltend machte , nahm der Mann von
seinem Vorhaben , das Kind in den Rhein zu werfen und
ihm einen Stein an den Hals z» binden , damit die Leiche
nicht angeschwemmt werde , Abstand . Er sprach davon , das
Kind zu ersticken . Das tat er denn auch in der verhäng¬
nisvollen Novembernacht , als dar Kind durch Weinen der
Eltern Nachtruhe störte , mit einem. Kissen , nachdem er
das unschuldige Opfer zwischen sich und seine Frau ins
Bett gelegt hatte.

Die Mutter sagt , sie habe die unschuldige Tat nicht
verhindern können , da sie Angst vor ihrem Manne gehabt,
der drohte , auch sie kalt zu machen , wenn sie um Hilfe
schreie oder etwa » verriete . Nach der grausigen Tat schlief
dar entmenschte Paar ruhig , als ob nichts geschehen wäre.
Ruhig ging auch der Mann des andem Morgens zum
Dienst und die Frau zum Morgenkaffee , die dann nach-
her verabredetermaßen den Mann mit der Botschaft vom
Tode des Kindes aus der Kaserne holte . Mit der klei¬
nen Leiche begab der Mann sich dann zum Arzt , der
auch auf des Vaters Angabe hin ohne nähere Untersuchung
den Totenschein ausstellte und Krämpfe und Herzschwäche
als Todesursache bescheinigte . So wurde das Kind be¬
erdigt und die Mutter kehrte nach Euskirchen zurück , wo
der Mann sie häufig ohne Urlaub besuchte. Bald aber
bandelte er mit einer anderen Frauensperson an , und als
er in deren Gegenwart eines Tages seiner Frau „Lebe¬
wohl auf Nimmerwiedersehn - zurief , machte letztere bei
der Polizei Anzeige von dem Kindesmord . Der Mann
wurde verhaftet und gestand auch bei den ersten Verhören
die Tat ein . , In der Verhandlung vor dem Kriegsgericht
bestritt er jedoch alle Beschuldigungen . Der die Anklage
vertretende Kriegsgerichtsrat Schmitt beantragte gegen beide
Eheleute wegen gemeinschaftlich verübten Mordes an ihrem
Kinde die vom Gesetz dafür festgelegte Strafe (Tod .) Das
Urteil , besagte : Der Mann hat das Kind mit Vorsatz
und Überlegung getötet . Er ist des Mordes schuldig . Die
Frau hat sich al » Mutter in einer Weise benommen , die
jeder Beschreibung spottet ; sie hat ihr Kind vor ihren
Augen ermorden lassen , ja sogar durch Rat Beihilfe ge¬
leistet und durch die Tat dem Mörder ihr Kind überlassen.
Das ist Beihilfe zum Mord . Wenn sie Schutz gesucht
hätte , wäre der Mord nicht geschehen. Der Ehemann
wird wegen Mordes zum Tode und zur Aberkennung
der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt ; die Frau wegen
Beihilfe zum Mord zu acht Jahren Zuchthaus und Ehr¬
verlust auf die Dauer von zehn Jahren . Auch wird die
sofortige Inhaftnahme der Frau angeordnet , die bis dahin
auf freiem Fuß belassen worden war.

München , 25 . Juli . (Enthüllungen in der bayeri¬
schen Ernährungsfrage .) Im Staatsministerium fand
eine Konferenz statt , in der bezüglich des Fremdenverkehrs
und der Ernährung erstaunliche Dinge mitgeteilt wurden.
Allein im letzten Vierteljahr seien Hunterttausende Rinder
heimlich geschlachtet worden . Mit dem Frühdrusch wurde
in vielen Teilen Bayerns begonnen.

V Anibewahren!
B,e neuen Post - und Telegraphen -Gebühre « .

1 Unter den von , Re chrtag angenamlnene » Steuervorlagen dt
R - hsregierung beendet sich auch ein« neu« Post - und Telegraph -»
Gebühreii -Orbnung , weiche neue veffchiedentiiche Erhöhung « der bi».
Herren Sähe und neue Staffelungen vorfleht . Dies« neu« Gebühre»
ordnung tritt am 1. Oltober 191S in « rast . L, kosten an Dortc
von d esem Tage ab:

«rief « >m Ort : - und Nachbarortroerkehr 10 Wo . Port,
über 20 bis 250 Gramm 16 Pfg . Im Fernverkehr betrögt dal Port«
bis 20 Gramm 15 Pfg . über 20 bis 250 Gramm 25 Pfg

2luf der Augenfeile darf der Absender sicher den di» Beförderung
betreffenden Angaben seinen Na nen unr seine Adresse vermerken, dl«
kann, anher bei Wertbriefen , auch durch aufgeklebte Zettel geschehen.
Weitere Angaben , di« nicht di « Eigenschaft einer brieflichen Mitteilung
Huben, sowie Abbildungen sind unter der Bringung zulässig, das, sie
>„ keiner Weise di« Deutlichkeit der Aufschrift , sowie di« Anbringung
der oostdieiistl chen Vermerk « beeinträchtigen.
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tm ' * ,tlar ; tM Mets-  UN » Wâ j .u-oi'Uuertttjt VinUjatb u,j.
im Srauetf ^ c 10 Pfg . - mit bezahlt« Antwort in beiden B «.
reiche» das Doppelte

Postkarten müssen offen ohne Band oder Umschlag versandt wer-
.den Warenproben und bergt den Postkarten begufngen oder daran
fJÄ ’i, ! allgemein nicht ^ lassen, ebensowenig dürfen söge,
nannte Wohstatigkeitsmacke » auf die Vorder eite geklebt werden

Drucksachen bis 50 ©ramm 5 - P g. über 50 btt 100 ©ramm
7c>nhaid Pfg über ICO bis 2 0 ©ramm 15 Pfg . über 25u bis
b,s 500 ©ramm 20 Pfg ., über 500 *» 1000 ©ramm (1 Kilo) 30 Pfg.
fi. f?,0* 9»'1 bL‘ Druchachentare können bis zum Gewicht von I Kilo

durch Buchdruck, Kupferstich, Stahlstich, Holz.
K ?, " ' Lithographie , Metallographie , Photographie Hektographie.
f? ^ ^ ^ p ^ ^ ^ hromoL !aphie oder ein ähnliches Verfahren verviel^
fc itigten ©egenftnilde, die sind, Albums mit Photographien , ferner
die mit erhabenen Punkten versehenen Papiere für Blinde . Ausae-
nomnien sind die mittels Durchdrucks, Kopierpreffe oder Schreibma.
schme hergestellten Schriftstücke, ferner Drucksachendie Zeichen tränen
Len^mnu/ verabredete Sprache darz, «stellen geeignet sind/ Druckst
chen müffen offen und zwar entweder unter Streif - oder Kreuzband
oder umschnürt oder in einen offenen Umschlag gelegt oder einfach
zusammengefaitet eingeliefcrt werden, sodaff ihr Inhalt leicht oevrüst
werden kann. Drucksachen sind auch in Rollenform bis zu 75  cm
.̂ nge. und bis zu 10 cm Durchmeff« . sowie in Form offener K« .
MläMm ^ mä)t °’ e!enth^ 9r9 &cr aIs  Formulare zu Posipaketadreffen

„ wm &\mwtxt  Bis 250 ©ran,Ni 15  Pfg ., über 250 bis 500
©ramm 25 Pfg „ .Lber 500 Bis 10CO ©ramm (l Kilo) 35 Pfg.

Ais ©efchästspapirrc sind zugelassen: alle Schrfftstücke und Urkun.
den, ganz oder . teilweise mit der Hand geschncben oder gezeichnet, die
M die Eigenschaft .einer eigentsichen oder persönlichen Korrespondenz
haben, wie Prozeßakten, »«» öffentlichen Beamten aufgenommene Ar-
runden jeder Art , Frachtbriefe oder Ladescheine, Rechnungen, Quittun-
S5 >> die verschiedenen- Dienstgapiere der Versicherungsgesellschaften,
offene Brief - und Postkarten älteren Datums , die ihren ursprünglichen
Zweck erflstt .haben , Abschriften oder Auszüge antzerg sichtlicher Ver-
rräge , gieichvieftso gestempelt oder ungcstempekt, handschriftliche Par¬
tituren oder Notenblätter , abgesondert versandte Manuskripte , karrt-
gierte Schülerarbeiten mit Ausschluß jeglichen Urteils über die Arbeit,
««korrigierte Schülerarbeiten . Militärpäsfe . Lohn , Dienst-, oder Ar¬
beitsbücher usw. Die Aufschrift muh den Vermerk „Eeschäftspapiere"
enthalten , ©-s.häflspapiere , die n cht mindestens teilweise frankiert sind,
»der hinsichtlich der Form oder Suffe.en Beschaffenheit den Vorschrif¬
ten für Drucksachennicht entsprechen, werden nicht befördert . Meistge-
wrcht 1 Kllo.
OA Warenprobe « Bis 250 ©ramm 15 Pfg ., 250 bis 350 ©ramm
30 Pfg.
Warenprobe » müffen nach Form , Verpackung und sonstiger Beschaffen-
heit zur Beförderung mit der Briefpost geeignet sein. Sie dürfen das
Gewicht von 3bO Gramm nicht üoer,leigen, auch nicht über 30 cm lang,
20 cm breit uud 10 cm hoch sein, rotuie keinen Handelswert haben.
Die Verpackung unter Band , in o 'senen Umschlägen, in Säckchen oder
KDchen muff so beschaffeu sein, dag der Inhalt leicht zu erkennen ist
und dah durch die Abstempelung weder die Umhüllung zerdrückt, noch
der Inhalt beschädigt wird.

MischsenSu -rge »!, zusammengepackte Gegenständ« (Drucksachen,
Warenproben , Eeschäftspapiere (wie © ischäftspapiere.)

Pakete bis zum Gewicht von 5 Kilogramm 1. auf Eutfernungen
bis 75 Kilomeier einschließlich 40 Pfg 2. auf alle westere» Entfer-
nungen 75 Pfg . jedes weitere Kilo ramm in Zone 1 5 Pf ?.,
Zone 2 10 Pfg ., Zone 3 20 Pfg . Zoiie 4 30 Pfg . Zone 5 40 Pfg
Zone 6 50 Pfg.

Nicht freigcmacht« Pakete bis 5 Kilo einfchk. 10 Pfg . Zuschlag.
Porto für Wertangabe wie vorstehend, außerdem eine Versicherung
gebühr ohne Unterschied der Entseriuiug von 5 Pfg von 5 Pfg . für
fe 300 Ntar ! oder einen Teil derselben mindestens aber 10 Pfg für
Anichreibepakeie eine Einfchreibegebützr von 20 Pfg.

->»r ? rli!gei, e Paket,endungen ( , B . mit Fischlaich, lebende De-
reii, frischen : stume», die auf Verla » en des Absenders mit den
schnellsten Postgelegcnheiten .befördert werden sollen, ist anffer dem
tarifmäßigen Porto und dem Estbestellgelde (wenn nicht „Postlagernd"
ndreffiert) eine Gebühr von 1 Mark für jedes Stück vsrauszubezahlen.
Derartige S --'diM' en müffen durch einen farbigen Zettel , der in fet-
tcn schwarzen Typen oder in großen Handschriftlichen Zügen die Be-
zeichnung „Dringend " trägt , kennt.ich gemacht sein. Die Paketkarte
muff den gle'chen B -rinerk tragen Das Verlangen der Tinschr-ibun-
?der -ine Wertangabe ist nicht zu'äffig. Wo aufferhalb der Post-
schaiterdienststiindenPakete ohiie Wertaiigab « «ingeliefert werden kön¬
nen, ist für das Stick eine besondere Gebühr von . 20 Pfg . vom Ab¬
sender zu entrichte» Das Gewicht einer Paketes darf 50 Kilo
nicht übersteige», ©eidpakets bis zum Gewichte von 2 Kilo dürfen
s°s°rn der Wert bei Papiergeld , 0.000 Mark und bei barem Gelbe
10 0 Mark nicht iiber;!eigt, in einer Umhüllung von starkem, mehrfach
»nigeschiageneii, Papier mit guier Verichnürung uud Versieaeluna
ein,i-liefert werde». Bei frankierten Paketen kann der Absender ge-
gen Vorausbemh ' unq einer Gebühr von 20 Pfg . einen Rückf hein oer-

Bevor ein Paket als unbestellbar zurückzefandt wird , erhält
der Absender über die Unbestellbarkeit Mitteilung , um über die Sen¬
dung innerhalb 7 Tagen gegen Zahlung einer Gebühr von 20 Pfg ..
zu verfügen, sofern er nicht durch einen Vermerk auf der Paketkarte
und aus dem Pakete die sofortige Rücksendungoder die Weitergabe
an einen anderen Empfänger verlangt hat . Für den Verlust und die
f.lCH! äb '9o 'L ber, daket « ohne Wertangabe wird nach dem Satz von
höchstens 3 Ncark jür jedes halbe -ftilo ( im Falle des Verlustes eines
Einschrerbepaketes mindestens 42 Mark ) der Pakete mit angebenem
Werte unter Zugrundelegung der vorn Absender erfolgten Wertan¬
gabe Ersatz geleistet.
,,, .Briefe mU Wertang «ve auf Entfernungen bis 75 Kilometer ein-
Alieglich 25 Pfg . und für je 300 Mark 5 Pfa . Auf alle weiteren
Entfer ilngen 60 Pfg . und für f- 300 Mark 5 Pfg . Der Umschlag
der Briefe mit Wertangabe mutz haltbar aus einem Stück gefertigt
sowie mit inebreren, durch dasselbe Petschaft in gutem Lack- herge-
stellten Siegelabdrücken verschlossen sein, die sämtliche Klappen des
Umschlages fassen. Er darf nicht farbige Ränder haben. Der Wert
muff in der Au schrill in Zahlen angegeben sein. Der angegebene Be-
trag soll de» gemeinen Wert der Sendung nicht übersteige».

PoftanftragSbriefe 35 Pfg.
^ Postniliveisunge » b. 6 M . 15 Pfg . b. 100 Mk25 Pfg ., bis 200 Mk.
1°. Pfa -' b's 400Mk . 50 Pfg ., bis 000 M .k 60 Pfg ., bis 600 Mk. 70
Pfg . Miticir einer Postanweisung kann ein Höchstbetraa von 800
Mark gesand werden. Bestellung durch Eilboten kann verlangt wer-

®.Q? Bestellgeid beträgt im Falle der Vorausbezahlung im Orts-
bestellvezirk2-, Pfg ., nach dein Landbestellbezirke sind die wirklich er¬
wachsenden Botenkoften zu entrichten. Bei telegraphischen Postan-
"Zungen hat der Absender die Posianweisungsgebühr , und die Ge-
vuyr für das Telegramm sowie, wenn am Orte der Aufqabcpostan-
la .t kein Teiegraphenbetr eb ist, Porto und Einschriebegebühr für Be-
wrdernng des Telegramms zur »ä -n Telegraohenanftalt zu zahlen.
f Slovrp «,» riefe und Not,rpost .arten so P,g.

Telegramme irn Ort 6, irn Inland st Pfg . jede? Wort.
Telefongebühre « : Ortsgespräche künftighin 6 Pfg ., irn Vororte

mrkehr 24 Pfg ., irn Fernverkehr 24 Pfg , 30 Pfg ., >G0 Pfg , 120

Mg -, ^ Ô Pfg - und 240 Pfg . Nebenanschlüffe 12  Mk ., 18 Vik., 24

r,buU9e" ' on  Zugehörige des Herres und der Marine ge¬
richtet sind oder von ihnen hcrrühren sind von der ReichZabgabe be-
fre >t.

Ferner find von der Reichsabgabe befreit und werden nach den
Bisherigen Pakctgebührenfäcken befördert Zeitungen und Zeitschriften
wenn die Zeiinngen oder Zeitschriften vorn Verleger an andere Zei¬
tungsverleger oder an Perfonen verscknckt werden , die sich nickst' ----
werbsrnäffig mit dem . Vertriebe dieser Zeistingen oder Zeit >chrff>en ve-
faffen. Die Postanfiaiten sind berechtigt, zum Zwecke der Pr »' ,
Bes Pakelinhalter die Oeffnnng der Pikete an Anu - M « zu nee .
gen oder selbst voruinebm -» D e »näberen Ktzstimmnuaen wer - >

vurch die Po . ü. dnung eriaffen. Von oer llieichsabgave befren, ago
nach dein jetzigen Tarif werden befördert Preffeteiegrarnrne , das find
an Zeitungen , Zeitschriften oder Nnhrichtenünreans gerichtete Tele¬
gramme .in offener Sprache , wenn ihr Inhalt aus politischen, Han-
deir - oder anderen Nachrichten von allgemeiner Bedeutung besteht,
die zur Veröffentlichung in Zettungeil »no Zeitschristen bestimmt sind.
Die näheren Bestimmungen werden durch die Teiegräphenordn .n ; ec-
laffen.

Es fft infolge der Erhöhung der Portosähe beabsihtigt , neue Brief¬
marken einzuführen; zu 35 und 75  Pfg ., Postanweisungen zu >5 und
25 Pfg ., die jetzigen Westgofikarten zu 10 Pfg . kennen künftig au y
für den inneren deutschen Fernverkehr benutzt werden.

Antwortkarten 10 und 20 Pig für diesen Verkehr werden neu hcr-
aurgegeben mit einem von den Weltpostkarien abweichenden Aufdruck.

Ep !» atensen !!« nge >! int Deuischcn bleich: Briefe bis 60 ©rainm
frei. Pakete bis 3 Kilo 20 Pfg . Postanweifuiiqen bis 15 Mark 10
Pfg . Diese Sendnngen müssen neben der Aufschrift den Verinerk:
„Soldatenbrief . E gene Angelegenheit des Empfängers " tragen , auch
die Paketkarte und bas Paket.

Frlpp »ftsenöunge >l. Briefe , Päckchen und Postkarten bis 50 ©r
!rei. Briefe und Päckchen bis 250 ©ranim 10 bis 500 ©ramm 20 Pfg.
Postanweisung bis zuin Höchstbetrag von 100 Mark >0 Pfg . © e'd-
iriefe bis 50 ©ramm und bis 150 Mark Weriangabe freg bis 250
8ramm und bis mit 300 Mark Wertangabe 20 Pfg , mit 250
klamm und mit 300 bis 1500 Mk Wertangabe 40 Pfg Patete
I bis 5 Kilo 25 Pfg . darüber jedes Kilo 5 Pfg . Höchstgewicht 10
lilo.

Bitte die Gemeinden um Anweisung von He ;c,
ich sonst Fuhrwerk abschaffe.

Dr . Engelhardt , Marrenberg.

LiShte Ncrcĥ ZchtSN.
Gießen , 26 . Juli . Aus einem Abteil vierter Klaffe des

Frllhzuges nach Fulda stürzte während der Fahrt der 9-
sährige Sohn der Botenfrau Bernges auf den Bahnkör¬
per . Das Kind war auf der Stelle tot . Das Unglück
wurde dadurch herbeigeführt , daß durch das Gedränge im
mehr als überfüllten Abteil der Junge gegen die Tür ge¬
drückt wurde , sodaß diese ausflog.

Keine Entlassung des Jahrganges 1870.
Berlin , den 26 . Juli . Die Entlassung auch nur

eines Teiles des Jahrganges 1870 wird aus militärischen
Gründen in absehbarer Zeit nicht möglich sein.

„Bevor das Laub gelb wird ."
Basel , 27 . Juli . Im „Daily Telegraph " verkündet

der Kriegsreporter Philipp Giobs , das Schicksal der Welt
werde entschieden , bevor das Laub gelb werde und viel¬
leicht bevor die Herbsternte eingebracht sei.

Hendersen fordert zu Friedensbesprechun
gen auf.

Bern , 26 . Juli . Arthur Henderson hielt eine An¬
sprache in Oldham , in der er eingehend ausführte , warum
ein Völkerbund alle Kriegführenden sowohl wie die Neu¬
tralen umschließen müsse. Es müsse eine internationale
Atmosphäre geschaffen werden , in der die Streitigkeiten
zwischen berr Völkern geschlichtet werden müßten . Hen¬
derson fordert Lloyd George auf , durch Vermittlung eines
neutralen Komitees Verhandlungen mit Deutschland ein-
zuleitem Vorbesprechungen würden die englische Regie¬
rung nicht binden und könnten doch zu einer Verständi¬
gung führen.

Luxemburgischer Protest gegen die Flieger
angriffe.

Luxemburg , 27 . Juli . Da die Proteste der luxem¬
burgischen Regierung gegen die Fliegerangriffe auf luxem¬
burgisches Territorium bisher ohne Erfolg blieben , wandte
sich die Großherzogin an den Papst mit der Bitte , von
den Kriegführenden die Einstellung dieser Fliegerangriffe,
bei denen besonders Leben und Gut der luxemburgischen
Bürger gefährdet sind , zu erwirken . Der Papst versprach,
sich dafür zu verwenden . Es erscheint indes zweifelhaft,
ob die Entente die Wünsche des Papstes eher berück¬
sichtigt als die des luxemburgischen Volkes.
Die Botschaft Kaiser Karls an König Ferdinand.

Berlin , 26 . Juli . Im Anschluß an die Veröffent¬
lichung eines angeblichen Briefes des Kaisers Karl an
den König von Rumänien ist von Wiener offiziöser
Seite mitgeteilt worden , daß der österreichisch -ungarische
Oberst Randa in einer besonderen Mission von Kaiser
Karl an den König von Rumänien entsandt worden ist.
Diese Mission ist nicht im Einvernehmen mit der deut¬
schen Reichsregierung erfolgt , und es kann also , wie wir
erfahren , keine Rede davon sein , daß die deutsche Reichs¬
regierung vorher von diesem Schritte unterrichtet worden sei.

U -Boot -Beute.
Berlin , 26 . Juli . (Amtlich .) Neue U -Booterfolge

im Sperrgebiet um England : 18000 Brutto -Reg .-Tonnen.
U -Boots :Kreuzer „Kapitönieutnant Weddigen . "

Berlin , 27 . Juli . Es iji beabsichtigt , den U -Boot-
kreuzern die Namen von besonders verdienten U -Boots-
Kvmmandanten zu verleihen . So erhielt einer der U -Boots-
Kreuzer bereits den Namen „Kapitänleutnant Weddigen ."

tages beridjt vom 27. Juls.
Westlicher Kriegsschauplatz.

Front des Gen .-Feldm . Kronpr . Ruppr . v . Bayern.
Die Kampftätigkeit lebte am Abend auf . Sie war

während der Nacht , besonders beiderseits der Scarpe , in
Verbindung mit erfolglosen Vorstößen englischer Infanterie
gesteigert.

Heeresgruppe Deutscher Kronprinz.
2ln der Schlachtsront zwischen Soissons und Reims

flaute die Gefechtstätigkeit gestern weiter ab.
In der Champagne wurden Teilangriffe der Franzosen

beiderseits von Perthes abgewiesen . ,
Heeresgruppe Herzog Albrechi.

Erfolgreiche Erkundnngsvorstöße in den Vogesen und
im Sundgau.

Der Erste Generalquartiermeister.
Ludendorff.

Habe am Montag eine SenduiSdttoefne
in Marienberg zum Verkauf.

Hermann Jsenberg.
geben für Sparern!

lagen bei täglicher VerMsun;
4 0|oUnsen.

Rreisfearkaffe Marienberg.

Konservengläser
Mnäegläser
fhoniggläser
Cinkochapparate
Gummiringe
Pergamentpapier
Stein topfe

grau und braun

Warenhaus 5 . Rosenau,
Hachenburg.

Cinkochapparate
Cinkochgläser
Gummiringe

gute rote Qualität
billigste Preise.

f

C . v. Samt George
Hachenburg.

WWW «? www!

Apfelwein,

Heuser ial Leiters«
Mineralwasser,

feinste alkoholfreie

Erfrischungsgetränke
mit Citrone - , Himbeer - und Waldmeistergeschmack,

stets lieferbar.

Phil. Sihttider. Hachenburg.
Fernruf Nr . 2.

Ehrliches anständiges

Iieastmädches
sucht

Frau Assessor Erlanger,
Hachenburg i. W.

Reinrassiger , sprungfähiger

Lahndulle
zu verkaufen.

Bürgstr . Eisenmenger
Oellingen b. Höhn.

Ia . Zentrifugenöl
Wagenöl
Wagenfett
LederfeLt

empfiehlt
Verth . Seewalö,

Hachenburg.

Bsrrötize Formulare:
Mahlkarten,
Schrotkarten,
Anhänger,
Drusch'karten,
Aufforderung zur

Strohlieferung,
Bescheinigung für das

Schlagen von Raps,
Kohlenbezugsscheine.

Buchdruckerei
Carl Ebner.

Stemmer
suchen

Gebr . Achenbach,
G . m. b. H .,

Weidenau -Sieg.
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